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Bericht aus Berlin

nun liegt es auf dem Tisch: Das Klimaschutzpaket der 
Großen Koalition wurde mit Spannung erwartet und sorgt 
für kontroverse Diskussionen. Bei sicherlich vorhandenem 
Verbesserungspotential im Detail sehe ich das Gesamtkon-
zept mit einem verlässlichen CO2-Bepreisungspfad durchaus 
positiv. Darüber hinaus setzen 60 verschiedene Maßnahmen 
an ganz unterschiedlichen klimarelevanten Punkten an 
und schaffen so eine breite Struktur für Deutschlands Weg 
zur CO2-Reduzierung. Wichtig ist mir dabei ein Ansatz, der 
geeignet ist, weite Teile der Bevölkerung mitzunehmen. 
Klimaschutz kann nur im Konsens gelingen. Eine Gänge-
lung des Bürgers durch rigide, von oben herab verordnete 
Verbotspolitik wird letztlich auf Ablehnung stoßen und die 
gesamtgesellschaftliche Gemeinschaftsaufgabe Klimaschutz 
scheitern lassen. Natürlich wird eine wirksame CO2-Reduzie-
rung nicht ohne Begrenzungen und Einschränkungen mög-
lich sein. Diese fl ankieren wir aber mit attraktiven Anreizen 
und Förderungen, die klimafreundliches Handeln spürbar 
erleichtern. Ein gutes Beispiel ist die „Abwrackprämie“ für 
Ölheizungen: Eine Förderung von bis zu 40 % dürfte so 
manchem Besitzer einer betagten Ölheizung gerade recht 
kommen und so manchen Umstieg auf eine zeitgemäße 
Heiztechnik beschleunigen.

Hier, wie in vielen anderen Bereichen – im Kleinen wie 
im Großen – gilt: Wir wollen nicht maßregeln, wir wollen 
Anreize für Eigeninitiative, Engagement und Investitionen 
schaffen. Nur so wird die Energiewende zu einem Erfolgs-
modell, das in einem Industrieland wie Deutschland für neue 
Impulse statt für wirtschaftliche Einschränkungen sorgt. Als 
schleswig-holsteinischer Abgeordneter habe ich dabei natür-
lich auch die besonderen Chancen für mein Heimatland im 
Blick. Die Sektorenkopplung, also z. B. die Verbindung des 
Stromsektors mit den Wärme- oder Verkehrssektor, eröffnet 
gerade für das Windland Schleswig-Holstein interessante 
Perspektiven. „Wegwerfstrom“ aus Windkraftanlagen, der 
aufgrund mangelnder Leitungskapazitäten ungenutzt bleibt, 
kann so durch Umwandlung in Wärme Wasserstoff, Gas oder 
Kerosin endlich eine sinnvolle Verwendung fi nden. Ein wich-
tiger Ansatz für die erneuerbaren Energien und eine große 
wirtschaftliche Chance für Schleswig-Holstein! Noch ein 
Wort zur Windkraft: Befürchtungen, dass die schleswig-hol-
steinischen Abstandsregeln für Windkrafträder durch das 

Klimapaket ausgehebelt werden, sind absolut unbegründet. 
Der von der Jamaika-Koalition ausgehandelte Kompromiss 
hat Bestand, sofern das Land Schleswig-Holstein das so be-
schließt.

Auf der Tagesordnung dieser Sitzungswoche stehen gleich 
mehrere Gesetzgebungsverfahren im Pfl ege- und Gesund-
heitsbereich. Mit dem in erster Lesung diskutierten Gesetz 
für bessere Löhne in der Pfl ege machen wir einen Schritt zu 
verbindlichen Mindestentgelten. Es steht außer Frage: Mit 
Werbung allein werden wir dem Fachkräftemangel in den 
Pfl egeberufen nicht beikommen – Grundvoraussetzung für 
mehr Nachwuchs in diesem anspruchsvollen Arbeitsbereich  
ist eine anständige und angemessene Bezahlung. 

Die hohen Kosten für Pfl ege und Heimunterbringung kön-
nen von immer mehr Menschen nicht aus eigener Tasche 
getragen werden. Beim Einspringen der Sozialhilfe drohten 
Angehörigen bisher erhebliche fi nanzielle Belastungen, 
die wir nun abfedern. Bei einem jährlichen Einkommen von 
unter 100.000 Euro sollen Angehörige nicht mehr zur Zu-
zahlung herangezogen werden. 

Laut einer EU-Richtlinie ist für die Hebammenausbildung ein 
Studium in Zukunft verpfl ichtend. Wir tragen der vernünf-
tigen Forderung nach einer wissenschaftlichen Ausbildung 
mit einem dualen Studium Rechnung. Dabei haben wir aber 
mit einem sehr hohen Praxisanteil die besonderen Anforde-
rungen in diesem sensiblen Beruf im Blick.

In seinem Bericht an die Bundestagsfraktion, den ich Ihnen 
und Euch in der Anlage übersende, geht der Fraktionsvorsit-
zende Ralph Brinkhaus, MdB, auf folgende Themen ein:

• Klimaschutzpaket der Koalition.

• Das wiedervereinigte Deutschland hat Geburtstag.
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Bericht des Vorsitzenden 
zur Sitzung der CDU/CSU-Fraktion im Deutschen Bundestag 
am 24. September 2019 
19. WP/37 

I. Die politische Lage in Deutschland 

Klimaschutzpaket der Koalition. 

Am Freitag hat der Koalitionsausschuss die Eckpunkte des Klimaschutzpro-

gramms 2030 beschlossen. Während andere über Klimaschutz reden, handeln 

wir und bringen über 60 Maßnahmen auf den Weg. Während andere noch 

nach einer Linie suchen, haben wir ein Konzept. Und dieses Konzept ist gut, 

weil es umfassend ist, weil es die Menschen mitnimmt, weil wir auf Innova-

tion und Technologie setzen. 

Wir machen Klimaschutz mit Maß und Mitte, weil wir das Ganze im Blick ha-

ben. Wir sind die politische Kraft, die ein solches Riesenvorhaben umsetzen 

kann. Wir wissen: Dem Klimaschutz ist nicht geholfen, wenn keiner mitma-

chen möchte und er nur unter Zwang und mit Verboten erreicht werden soll. 

Wir zeigen den Menschen mit Anreizen und Förderprogrammen, aber auch 

klaren und absehbaren Grenzen, wie ein modernes Industrieland die Heraus-

forderung Klimaschutz meistert. 

Vor uns liegen zehn Jahre mit Chancen und Herausforderungen für uns alle – 

auch harte Arbeit. Wichtig ist, dass wir unsere bisherigen Anstrengungen in-

tensivieren und damit anfangen – das ist konstruktiver als Generalabrechnun-

gen zu intonieren. Wo unser Paket nicht ausreicht, steuern wir nach. Dazu ha-

ben wir ein regelmäßiges Monitoring eingebaut. 

Ralph Brinkhaus MdB 
Vorsitzender 

Platz der Republik 1 
11011 Berlin 

fraktion@cducsu.de 
www.cducsu.de 
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Das wiedervereinigte Deutschland hat Geburtstag. 

In der nächsten Woche feiern wir am 3. Oktober den Jahrestag der Wiederver-

einigung unseres Vaterlandes. Wie der Jahresbericht der Bundesregierung 

zum Stand der Deutschen Einheit ausweist, holen die neuen Länder bei der 

Wirtschaftskraft auf. Die Lebensverhältnisse gleichen sich an. Zudem spüren 

wir: Die Frage gleichwertiger Lebensverhältnisse ist keine Frage der Himmels-

richtung, sondern für ganz Deutschland mehr und mehr eine Frage von wirt-

schaftlich stärkeren und schwächeren Regionen. Wir können durchaus mit 

Stolz auf das Erreichte zurückschauen – und mit Optimismus und Tatkraft ge-

hen wir daran, die noch offenen Baustellen der inneren Einheit zu vollenden. 

II. Die Woche im Parlament 

Strukturstärkungsgesetz Kohleregionen. Wir beraten in erster Lesung ein 

umfangreiches Konzept zum Strukturwandel in den Gebieten, die vom Kohle-

ausstieg betroffen sein werden. Das Gesetz besteht im Kern aus zwei Teilen: 

Der erste Teil regelt durch das neue „Investitionsgesetz Kohleregionen“ Fi-

nanzhilfen von bis zu 14 Mrd. Euro bis 2038 für die betroffenen Länder. Die 

Mittel teilen sich in 43 Prozent für das Lausitzer-, 37 Prozent für das Rheini-

sche- und 20 Prozent für das Mitteldeutsche-Revier auf. Im zweiten Teil ver-

pflichtet sich der Bund, weitere Maßnahmen zugunsten der Braunkohleregio-

nen zu ergreifen, die in seiner eigenen Zuständigkeit liegen. Der Bund wird 

sich dabei an einem Finanzvolumen von bis zu 26 Mrd. Euro bis 2038 orien-

tieren. 

Gesetz für bessere Löhne in der Pflege. In erster Lesung diskutieren wir die 

Festsetzung von Mindestentgelten in der Pflegebranche. Dafür sind zwei Wege 

vorgesehen: Neben dem tarifvertraglichen Weg unter Beachtung des kirchli-

chen Selbstbestimmungsrechts steht die Festsetzung von Mindestentgelten 

durch Rechtsverordnung auf Grundlage eines Vorschlages der Pflegekommis-

sion. Weiterhin wird die Funktionsfähigkeit der Pflegekommission gesichert, 

indem sie als ständiges Gremium für die Dauer von fünf Jahren etabliert wird.  

Neuntes Gesetz zur Änderung des Stasi-Unterlagen-Gesetzes. Wir verlän-

gern die Möglichkeit zur Überprüfung von Mitarbeitern im öffentlichen Dienst 

auf eine Tätigkeit in der Stasi in zweiter und dritter Lesung bis zum Jahr 2030. 

Sie wäre ansonsten im Dezember 2019 weggefallen.  

Zugleich fordern wir in einem Beschluss die Bundesregierung auf, die für die 

Integration des Stasi-Unterlagenarchivs in das Bundesarchiv notwendigen Ge-
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setzesänderungen vorzubereiten. Dies entspricht dem Konzept des Stasiunter-

lagenbeauftragten zur zukunftssicheren Neuordnung des Stasiunterlagen-Ar-

chivs, das in das Bundesarchiv überführt wird. Im Rahmen des künftigen Ge-

setzes sollen etwa auch Mittel zur Digitalisierung der Stasi-Akten bereitgestellt 

werden. Zudem soll am Standort in Berlin-Lichtenberg ein Archivzentrum zur 

SED-Diktatur entstehen. Nicht zuletzt wird im Bundesarchiv ein eigener Lei-

tungsbereich „Stasi-Unterlagen-Archiv“ eingerichtet, wo künftig die speziellen 

Aufgaben des jetzigen Stasiunterlagenbeauftragten weitergeführt werden. Er-

halt, Erschließung und Nutzung der Akten auch zur Forschung werden auf 

diese Weise weiter verbessert. 

Eine dynamische und zukunftsorientierte deutsche Freundschaft im 

Dienste Europas – für eine zügige und ambitionierte Umsetzung des Ver-

trages von Aachen. Wir beraten einen Antrag, der die Bundesregierung auf-

fordert, den im Januar dieses Jahres beschlossenen Vertrag von Aachen 

schnellstmöglich umzusetzen. Der Vertrag von Aachen ergänzt den Elysée-

Vertrag von 1963. Vor über 55 Jahren standen Aussöhnung und Begegnung im 

Zentrum. Der Vertrag von Aachen erweitert diese Basis u.a. um die Einführung 

eines Bürgerfonds zur Förderung von neuen Begegnungsmöglichkeiten und 

fördert die Zusammenarbeit in Bildung und Forschung. 

Hebammenreformgesetz. Durch eine EU-Richtlinie aus dem Jahr 2005 ist es 

notwendig geworden, die Hebammenausbildung in Deutschland als akademi-

schen Beruf auszurichten. Daher beschließen wir in zweiter und dritter Lesung 

die Einrichtung eines dualen Studienganges mit hohem Praxisanteil, um an-

gehenden Hebammen durch eine zusätzliche wissenschaftliche Ausbildung 

Unterstützung für ihre große Verantwortung im späteren Berufsalltag zukom-

men zu lassen.  

Gesetz zur Reform der Psychotherapeutenausbildung. Wir beschließen die 

Reform der Psychotherapeutenausbildung in zweiter und dritter Lesung. Das 

bisherige Konzept eines Hochschulstudiums mit anschließender kosten-

pflichtiger Ausbildung wird nach einer Übergangsphase abgelöst durch eine 

entlohnte Direktausbildung. Das Studium soll hierbei verfahrensbreit und al-

tersgruppenübergreifend angelegt sein. Mit dieser Reform soll auch die Ver-

sorgung von Menschen mit psychischen Erkrankungen verbessert werden. Der 

neue Studiengang wird zum Wintersemester 2020 erstmals an den Hochschu-

len angeboten. 

Gesetz zur Errichtung des Implantateregisters Deutschland und zu wei-

teren Änderungen des Fünften Buches Sozialgesetzbuches (Implantate-

register-Errichtungsgesetz). In zweiter und dritter Lesung beschäftigen wir 
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uns mit den rechtlichen Voraussetzungen zur Einrichtung eines verbindli-

chen bundesweiten Implantateregisters. Mithilfe des Registers sollen die be-

reits bestehenden Qualitätssicherungsverfahren um systematische Langzeit-

beobachtungen von Vorkommnissen bei Implantaten erweitert werden. Damit 

dies garantiert werden kann, werden im Rahmen des Gesetzesvorhabens alle 

Beteiligten zur Teilnahme verpflichtet und die Hersteller dazu angehalten ihre 

Produkte in dem Register zu vermerken. Eine Integration der bereits vorhan-

denen Systeme ist ebenso vorgesehen, wie die Sanktionierung von Meldever-

stößen. 

Einvernehmensherstellung von Bundestag und Bundesregierung zum 

Beitrittsantrag der Republik Nordmazedonien zur Aufnahme von Bei-

trittsverhandlungen zur Europäischen Union. Wir diskutieren den ge-

meinsamen Antrag der Koalitionsfraktionen zur Empfehlung einer Aufnahme 

von EU-Beitrittsgesprächen mit Nordmazedonien. Zwar mahnen wir weitere 

Reformschritte in Nordmazedonien als Notwendigkeiten eines Beitritts an, er-

kennen aber positiv auch die kompromissbereite Haltung der Republik Nord-

mazedonien im Namensstreit mit Griechenland an. 

Einvernehmensherstellung von Bundestag und Bundesregierung zum 

Beitrittsantrag der Republik Albanien zur Aufnahme von Beitrittsver-

handlungen zur Europäischen Union. Wir beraten eine Empfehlung zur 

Aufnahme von Beitrittsgesprächen mit der Republik Albanien. Hierbei wen-

den wir allerdings wesentlich strengere Kriterien als bei Nordmazedonien an: 

Die Arbeits- und Funktionsfähigkeit des Justizsystems muss wiederhergestellt 

sein und der Beschluss einer Wahlrechtsreform vorliegen. Bis zur tatsächli-

chen Eröffnung von Kapiteln müssen weitere Bedingungen erfüllt sein wie 

etwa die Einleitung von Verfahren gegen belastete Richter und Staatsanwälte. 

Daher sollen bei den Verhandlungen die Kapitel über Rechtsstaatlichkeit und 

Justiz als erste geöffnet und als letzte geschlossen werden. 

Gesetz zur Modernisierung der Strukturen des Besoldungsrechts zur Än-

derung weiterer dienstrechtlicher Vorschriften (Besoldungsstrukturmo-

dernisierungsgesetz). In erster Lesung steht ein Gesetzentwurf zur Debatte, 

dessen zentrales Ziel es ist, dem öffentlichen Dienst vor dem Hintergrund des 

demografischen Wandels, des Fachkräftemangels und der Digitalisierung at-

traktiver und wettbewerbsfähiger aufzustellen. Zudem soll neueren Entwick-

lungen wie der Zunahme von Auslandseinsätzen der Bundeswehr und Bun-

despolizei oder der zunehmenden Bedeutung von IT-Sicherheit im Besol-

dungsrecht Rechnung getragen werden. Konkrete Maßnahmen hierbei sind 

unter anderem die Erhöhung der Zulagen, etwa der Polizeizulage um 40% und 

der Sicherheitszulage um 25% sowie die künftig pauschale Vergütung aller be-
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sonderen zeitlichen Belastungen für Soldaten durch einen neuen Ausnahme-

tatbestandszuschlag. Der Entwurf stellt darüber hinaus Prämien zur Debatte, 

die mit dem Ziel gezahlt werden sollen, um Personal besser gewinnen und 

binden zu können.  

Gesetz zur Stärkung des fairen Wettbewerbs. Wir beraten in erster Lesung 

ein Gesetz, das der Praxis missbräuchlicher Abmahnungen entgegenwirken 

soll. Grundlage ist eine entsprechende Unionsforderung im Koalitionsvertrag 

sowie eine Entschließung der Koalitionsfraktionen im Juni 2018, kleine und 

mittlere Unternehmen vor kostenpflichtigen Abmahnungen aufgrund von 

Verstößen gegen die Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) zu schützen. Ein 

wesentlicher Ansatz ist es, finanzielle Anreize für lauterkeitsrechtliche Ab-

mahnungen abzubauen.  

Gesetzes für bessere und unabhängigere Prüfungen (MDK-Reformge-

setz). Wir besprechen in erster Lesung mit dem MDK-Reformgesetz, einen von 

der Bundesregierung eingebrachten Entwurf, der die Unabhängigkeit der Me-

dizinischen Dienste (MD) stärken soll. Ziel ist, dass die Richtlinien, nach de-

nen die Medizinischen Dienste als eigenständige Körperschaften des öffentli-

chen Rechts arbeiten, künftig nicht mehr vom GKV-Spitzenverband erlassen, 

sondern vom Medizinischen Dienst Bund verabschiedet werden. Zudem soll 

künftig eine Ombudsperson bei jedem Medizinischen Dienst als unabhängige 

Anlaufstelle für Versicherte mit Beschwerden vorhanden sein.  

Gesetzes zur Neustrukturierung des Zollfahndungsdienstgesetzes. Wir 

beraten einen Gesetzentwurf, mit dem der Datenschutz weiter gestärkt werden 

soll. Durch den Entwurf werden sowohl grundlegende rechtliche Vorgaben, 

als auch europarechtliche Datenschutzanforderungen aus der Richtlinie (EU) 

2016/680 für die Behörden des Zollfahndungsdienstes umgesetzt. Bei perso-

nenbezogenen Daten soll die Erhebung gemäß Bundesverfassungsgericht zu-

nächst dem jeweiligen Zweck des zugrunde liegenden Ermittlungsverfahrens 

folgen. Eine Nutzung der Daten über das für die Datenerhebung maßgebende 

Verfahren hinaus ist im Rahmen der ursprünglichen Zwecke dieser Daten je-

doch erlaubt. Für die Behörden des Zollfahndungsdienstes sieht der Gesetz-

entwurf zudem verbesserte Möglichkeiten zur Bekämpfung der schweren und 

organisierten Kriminalität sowie zur Überwachung der Einhaltung außenwirt-

schaftsrechtlicher Vorschriften vor. 

Gesetz zur Überleitung von Freizügigkeitsrechten in das Aufenthalts-

recht infolge des Austritts des Vereinigten Königreichs Großbritannien 

und Nordirland aus der EU. Mit diesem Gesetzentwurf, den wir in erster Le-

sung beraten, wollen wir sicherstellen, dass alle britischen Staatsangehörigen 



 

 

Seite 6 von 7 

und ihre Familienangehörigen, die sich zum Zeitpunkt des Austritts des Verei-

nigten Königreichs aus der Europäischen Union aufgrund von des EU-Freizü-

gigkeitsrechts in Deutschland aufhalten, auch im Falle eines 'No Deal' weiter-

hin in Deutschland leben können. Der Gesetzentwurf sieht für diesen Fall eine 

Überleitungsregelung im Aufenthaltsrecht für britische Staatsangehörige vor, 

womit ihnen ermöglicht wird, einen Aufenthaltstitel für ihren weiteren Ver-

bleib in Deutschland zu erhalten.  

Gesetzes zur Entlastung unterhaltspflichtiger Angehöriger in der Sozial-

hilfe und in der Eingliederungshilfe (Angehörigen Entlastungsgesetz). 

Ziel dieses Gesetzesentwurfs, den wir in erster Lesung diskutieren, ist die Ent-

lastung von Kindern und Eltern, die gegenüber Leistungsbeziehern nach dem 

SGB XII unterhaltsverpflichtet sind. Hierzu wird die Unterhaltsheranziehung 

von Eltern und Kindern mit einem jeweiligen Jahresbruttoeinkommen von bis 

zu 100.000 Euro in der Sozialhilfe ausgeschlossen. Außerdem wird etwa eine 

Finanzierungslücke für Menschen mit Behinderung behoben, die durch den 

mit dem Bundesteilhabegesetz eingeleiteten Systemwechsel entsteht: Einglie-

derungshilfeempfänger, die bis zum 31. Dezember 2019 in stationären Ein-

richtungen leben und Renten beziehen, erhalten ihre ersten Renten auf das ei-

gene Konto am letzten Bankarbeitstag im Januar 2020. 

Bericht der Bundesregierung zum Stand der Deutschen Einheit 2019. In 

dieser Woche steht der jährliche Bericht der Bundesregierung zum Stand der 

Deutschen Einheit zur Debatte. Der Bericht widmet sich zunächst der Würdi-

gung der Jubiläen "30 Jahre Friedliche Revolution und 30 Jahre Deutscher Ein-

heit", sowie den Herausforderungen der weiteren wirtschaftlichen und sozia-

len Angleichung. Hiernach werden die relevanten Maßnahmen der Bundesre-

gierung zur Herstellung gleichwertiger Lebensverhältnisse in Ost und West im 

Einzelnen beschrieben. Abschließend werden die Wirtschaftsdaten der neuen 

Länder dargestellt, die sich insgesamt positiv entwickelt haben. 

Gesetzes zur weiteren steuerlichen Förderung der Elektromobilität und 

zur Änderung weiterer steuerlicher Vorschriften. Wir diskutieren in erster 

Lesung Vorschläge zur besseren Förderung einer umweltfreundlichen Mobili-

tät. In dem Maßnahmenkatalog sind u.a. Sonderabschreibungen für E-Liefer-

fahrzeuge und die Verlängerung der begünstigten Bemessungsgrundlage der 

Dienstwagenbesteuerung bei privater Nutzung eines betrieblichen Elektro-

fahrzeuges vorgesehen. Auch ist etwa die Nutzung von Dienstfahrädern gere-

gelt, hier gilt ebenfalls eine Steuerbefreiung.  

Gesetzes zur Änderung des Grunderwerbssteuergesetzes. Wir beraten in 

erster Lesung einen Gesetzentwurf, der die Eindämmung einer missbräuchli-
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chen Steuergestaltungen bei der Grunderwerbsteuer mittels Share Deals beab-

sichtigt. Maßnahmen zum Erreichen dieses Zieles sind vor allem die Absen-

kung der 95 %-Grenze in den Ergänzungstatbeständen auf 90 % sowie die Ver-

längerung der Fristen von fünf auf zehn Jahre. 

Gesetzes für eine bessere Versorgung durch Digitalisierung und Innova-

tion (Digitale-Versorgung-Gesetz – DVG). Wir beraten das Digitale-Versor-

gung-Gesetz (DVG) in erster Lesung. Eingeführt werden soll ein Leistungsan-

spruch auf digitale Gesundheitsanwendungen für Versicherte. Außerdem sol-

len mehr Leistungsbringer untereinander über IT-Systeme angebunden und 

papierbasierte Vorgänge und unsichere Übertragungswege hierdurch zum 

Auslaufmodell werden. Durch die Schaffung eines Verzeichnisses für digitale 

Gesundheitsanwendungen, sollen außerdem Anwendungen schneller inner-

halb der Versorgung stattfinden. 


